
311.0 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2023 Nr. 48 ausgegeben am 7. Februar 2023 

 

Gesetz 
vom 1. Dezember 2022 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 19 Abs. 2 

2) Der Tagessatz ist nach den persönlichen Verhältnissen und der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Rechtsbrechers im Zeitpunkt des Ur-
teils erster Instanz zu bemessen. Der Tagessatz ist jedoch mindestens mit 
15 Franken und höchstens mit 5 000 Franken festzusetzen. 

§ 43 Abs. 2 und 3 

2) Wird die Nachsicht nicht widerrufen, so ist die Strafe endgültig 
nachzusehen. Fristen, deren Lauf beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist, 
sind in einem solchen Fall ab Rechtskraft des Urteils zu berechnen. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 112/2022 und 130/2022 
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3) Die bedingte Nachsicht (Abs. 1) einer wegen Vergewaltigung (§ 200) 
oder wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Unmündigen (§ 205) ver-
hängten Strafe ist ausgeschlossen; die Anwendung von § 43a Abs. 2 bis 4 
bleibt hievon unberührt. 

§ 45 Abs. 3 

3) § 43 Abs. 2 gilt dem Sinne nach. 

§ 200 Abs. 1 

1) Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen 
Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Le-
ben (§ 89) zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem 
Beischlaf gleichzusetzenden sexuellen Handlung nötigt, ist mit Freiheits-
strafe von zwei bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 205 Abs. 1 

1) Wer mit einer unmündigen Person den Beischlaf oder eine dem Bei-
schlaf gleichzusetzende sexuelle Handlung unternimmt, ist mit Freiheits-
strafe von zwei bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 206 Abs. 1 

1) Wer ausser dem Fall des § 205 eine sexuelle Handlung an einer un-
mündigen Person vornimmt oder von einer unmündigen Person an sich 
vornehmen lässt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. 

§ 219 Abs. 1 bis 4 

1) Wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person 
(Abs. 5) 
1. herstellt oder 
2. einem andern anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zu-

gänglich macht, 
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
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2) Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, 
wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 5) 
zum Zweck der Verbreitung herstellt, einführt, befördert oder ausführt oder 
eine Tat nach Abs. 1 gewerbsmässig begeht. 

3) Mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren ist zu bestrafen, 
wer die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung oder so begeht, dass 
sie einen besonders schweren Nachteil der minderjährigen Person zur 
Folge hat; ebenso ist zu bestrafen, wer eine pornographische Darstellung 
einer minderjährigen Person (Abs. 5) unter Anwendung schwerer Gewalt 
herstellt oder bei der Herstellung das Leben der dargestellten minderjäh-
rigen Person vorsätzlich oder grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3) gefährdet. 

4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer 
1. sich eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person 

(Abs. 5) verschafft oder eine solche besitzt oder 
2. mit Hilfe von Informations- oder Kommunikationstechnologien wis-

sentlich auf eine pornographische Darstellung minderjähriger Perso-
nen zugreift. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Die durch dieses Gesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Straf-
sachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil ers-
ter Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines solchen Urteils in-
folge eines ordentlichen Rechtsmittels oder eines anderen Rechtsbehelfs 
ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB vorzugehen. 
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III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. März 2023 in Kraft, andernfalls am Tag nach der 
Kundmachung. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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